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(54) RUNDKAMM MIT FÜHRUNGSELEMENT

(57) Die Erfindung bezieht sich auf einen Rundkamm
(R) für eine Kämmmaschine mit einem Grundkörper (18,
20), welcher drehfest auf einer Rundkammwelle (15) be-
festigt ist und auf seinem Aussenumfang wenigstens ei-
ne Kämmgarnitur (G) trägt, deren Garniturspitzen einen
äusseren Hüllkreis (HK) bilden und in Kämmrichtung (L)
der Kämmgarnitur gesehen, im Anschluss an den, die
Kämmgarnitur (G) tragenden Grundkörper ein, am Rund-
kamm befestigtes Führungselement (7, 7a) vorgesehen
ist, welches wenigstens zwei, aneinander angrenzende
Führungsflächen (f1-f3) aufweist, wobei die, an den
Grundkörper (18, 20) anschliessende erste Führungsflä-
che (f1) innerhalb des Hüllkreises (HK) und mit einem,
im Wesentlichen gleichbleibenden radialen Abstand (e)
zum Hüllkreis angeordnet ist und die angrenzende zweite
Führungsfläche (f2) einen stumpfen Winkel (α) mit der
ersten Führungsfläche (f1) einnimmt. Um die Luftströ-
mungen im Bereich der Lötstelle besser zu kontrollieren
wird vorgeschlagen, dass der radiale Abstand (e) der ers-
ten Führungsfläche (f1) des Führungselementes (7a)
zum Hüllkreis (HK) zwischen 4 - 10 mm beträgt und die
zweite Führungsfläche (f2) einen Winkel (α) zwischen
130° - 170° mit der ersten Führungsfläche (f1) einnimmt,
wobei das - in Kämmrichtung (L) der Kämmgarnitur (G)
gesehen - hintere Ende (H) der der zweiten Führungs-
fläche (f2) einen radialen Abstand (M) zwischen 8 - 18
mm zum Hüllkreis (HK) der Kämmgarnitur aufweist und
in Umfangsrichtung des Rundkammes (R) gesehen, die
Länge (12) der zweiten Führungsfläche (f2) wenigstens
doppelt so gross ist, wie die Länge (11) der ersten Füh-
rungsfläche (f1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Rund-
kamm für eine Kämmmaschine mit einem Grundkörper,
welcher drehfest auf einer Rundkammwelle befestigt ist
und auf seinem Aussenumfang wenigstens eine Kämm-
garnitur trägt, deren Garniturspitzen einen äusseren
Hüllkreis bilden und in Kämmrichtung der Kämmgarnitur
gesehen, im Anschluss an den, die Kämmgarnitur tra-
genden Grundkörper ein, am Rundkamm befestigtes
Führungselement vorgesehen ist, welches wenigstens
zwei, aneinander angrenzende Führungsflächen auf-
weist, wobei die, an den Grundkörper anschliessende
erste Führungsfläche innerhalb des Hüllkreises und mit
einem, im Wesentlichen gleichbleibenden radialen Ab-
stand zum Hüllkreis angeordnet ist und die angrenzende
zweite Führungsfläche einen stumpfen Winkel mit der
ersten Führungsfläche einnimmt.
[0002] Aus der CH-654 599 ist eine Ausführung eines
Rundkammes für eine Kämmmaschine bekannt, wobei
in Kämmrichtung gesehen, im Anschluss an eine Kämm-
garnitur (Nadelsegment mit Kämmnadeln) ein Teil 27
(Führungselement genannt) angebracht ist, um den
Spalt zwischen dem Rundkamm und der unteren Zan-
genplatte zu verringern. Der Rundkamm ist dabei inner-
halb eines Saugkanals (Saugkasten) drehbar gelagert,
an welchem ein Unterdruck angelegt ist, um die ausge-
kämmten Bestandteile abzusaugen. Mit dem zusätzlich
angebrachten Führungselement (Teil 27) soll verhindert
werden, dass durch den, im Saugkanal vorhandenen
Saugluftstrom das Ende des, von den Abreisszylindern
zurückbeförderten Faservlieses vor dem Lötvorgang von
dem unteren Abreisszylinder abgehoben wird. Ein sol-
ches Abheben des Endes des Faservlieses vor dem An-
setzen des, aus der Zange herausragenden und ausge-
kämmten Faserbartes stört den nachfolgenden Ansetz-
vorgang (Lötvorgang) und führt zu unsauberen und feh-
lerhaften Ansetzstellen (Lötstellen). Mit der in der CH’599
vorgeschlagenen Lösung konnten die bisherigen Aus-
führungen im Hinblick auf störende Saugluftströmungen
verbessert werden.
Wie auch aus dem zitierten Stand der Technik zu ent-
nehmen, kann sich das zusätzliche Führungselement
(Teil 27) nur über einen bestimmten Drehwinkel des
Rundkammes erstrecken, damit es zu keiner Kollision
mit der unteren Zangenplatte des hin- und her schwen-
kenden Zangenaggregates kommt. Durch die Forde-
rung, die Kämmmaschinen mit immer höheren Kamm-
spielzahlen zu betreiben, werden auch die Anforderun-
gen hinsichtlich der Herstellung von qualitativ guten Löt-
stellen immer grösser. D. h., bei hohen Kammspielzahlen
haben unerwünschte Luftströmungen noch grösseren
Einfluss auf den Lötvorgang. Ausserdem wird es immer
schwieriger, das zurückbeförderte Ende des Faservlie-
ses auf dem Umfang der unteren Abreisswalze zu halten,
bevor das Ende des aus der Zange ragenden und aus-
gekämmten Faserbartes auf das Ende des Faservlieses
aufgelegt wird. Durch die höheren Drehzahlen der rotie-

renden Teile, wie Rundkamm, Bürstenwalze und die
schnelleren Bewegungen der übrigen Teile, wie z. B. des
Zangenaggregates, ändern sich auch die erzeugten Luft-
strömungen im Bereich der Lötstelle zwischen dem Zan-
genaggregat und den Abreisszylindern. D. h., die be-
kannten Führungselemente im Anschluss an das Käm-
maggregat sind in der vorliegenden geometrischen Form
nicht mehr in der Lage, die Luftströmungen im Bereich
der Lötstelle derart zu steuern, so dass ein störungsfreies
Ansetzen (Löten) des ausgekämmten Faserbartendes
an das zurückbeförderte Ende des Faservlieses gewähr-
leistet wird.
[0003] Der Erfindung stellt sich somit die Aufgabe be-
reits bekannte Führungselemente am Rundkamm zu
verbessern, bzw. zu optimieren und derart auszubilden,
so dass diese auch bei hohen Kammspielzahlen die Her-
stellung von qualitativ hochwertigen Lötstellen auf der
Kämmmaschine gewährleisten.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschla-
gen, dass der radiale Abstand der ersten Führungsfläche
des Führungselementes zum Hüllkreis zwischen 4 - 10
mm beträgt und die zweite Führungsfläche einen Winkel
zwischen 130° - 170° mit der ersten Führungsfläche ein-
nimmt, wobei das - in Kämmrichtung der Kämmgarnitur
gesehen - hintere Ende der der zweiten Führungsfläche
einen radialen Abstand zwischen 8 - 18 mm zum Hüllkreis
der Kämmgarnitur aufweist und in Umfangsrichtung des
Rundkammes gesehen, die Länge der zweiten Füh-
rungsfläche wenigstens doppelt so gross ist, wie die Län-
ge der ersten Führungsfläche.
Durch diese spezielle Geometrie des Führungselemen-
tes ist es möglich, die Luftströmungen innerhalb des Be-
reiches zwischen dem Zangenaggregat, dem Rund-
kamm und den Abreisszylindern derart zu kontrollieren,
so dass auch bei hohen Kammspielzahlen das, für den
anschliessenden Lötvorgang zurück beförderte Ende
des Faservlieses in Anlage auf dem Umfang des unteren
Abreisszylinders zu halten, um das ausgekämmte Ende
des Faserbartes exakt auf das Ende des Faservlieses
aufzulegen.
[0005] Vorteilhafterweise wird vorgeschlagen, dass
die erste Führungsfläche eine Länge zwischen 5 - 20 mm
aufweist. Damit wird gewährleistet, dass es zu keinen
Kollision des Führungselementes mit der hin- und her
schwingenden Zange kommt und trotzdem noch eine
ausreichende Verringerung des Spaltes zwischen der
unteren Zangenplatte der Zange und dem Führungsele-
ment vorhanden ist, um die Luftströmungen zu kontrol-
lieren.
Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn die zweite Füh-
rungsfläche eine Länge zwischen 20 - 50 mm aufweist.
Es wird weiterhin vorgeschlagen, dass zwischen der ers-
ten und zweiten Führungsfläche ein Radius zwischen 5
- 15 mm vorgesehen ist.
Damit wird erreicht, dass das, aus der Kämmgarnitur
austretende Ende des Faserbartes schonend von der
ersten Führungsfläche auf die nachfolgende zweite Füh-
rungsfläche gleiten kann. Durch die Anbringung eines
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Radius in diesem Übergangsbereich werden Abreiskan-
ten für die Luftführung vermieden, welche sonst zu zu-
sätzlichen Luftturbulenzen führen können.
Vorzugsweise wird weiter eine Ausführungsform vorge-
schlagen, wobei in Umfangsrichtung des Rundkammes
gesehen, an das Ende der zweiten Führungsfläche eine
dritte Führungsfläche anschliesst, welche einen Winkel
zwischen 90° - 120° mit der zweiten Führungsfläche ein-
schliesst und das Ende der dritten Führungsfläche in
Richtung der Rundkammwelle zeigt.
Damit keine Abreisskanten für die Luftströmung entste-
hen, welche zusätzlich Luftturbulenzen erzeugen kön-
nen, wird weiter vorgeschlagen, das zwischen der zwei-
ten und dritten Führungsfläche ein weicher Übergang mit
einem Radius zwischen 5 - 15 mm vorgesehen ist.
Um die Fasern des zum Kämmen vorgelegten Faserbar-
tes beim Auftreffen auf die die Kämmgarnitur nicht zu
stark zu beaufschlagen, wird vorgeschlagen dass - in
Kämmrichtung gesehen - unmittelbar vor dem, die
Kämmgarnitur tragenden Grundkörper ein weiteres Füh-
rungselement angebracht ist, welches wenigstens zwei,
aneinander angrenzende Führungsflächen aufweist, wo-
bei die, an den Grundkörper anschliessende erste Füh-
rungsfläche innerhalb des Hüllkreises und mit einem, im
Wesentlichen gleichbleibenden Abstand zwischen 4 - 10
mm zum Hüllkreis angeordnet ist und die angrenzende
zweite Führungsfläche einen stumpfen Winkel zwischen
130° - 170° mit der ersten Führungsfläche einnimmt, wo-
bei das - in Kämmrichtung der Kämmgarnitur gesehen -
vordere Ende der der zweiten Führungsfläche einen ra-
dialen Abstand zwischen 8 - 18 mm zum Hüllkreis der
Kämmgarnitur aufweist und in Umfangsrichtung des
Rundkammes gesehen, die Länge der zweiten Füh-
rungsfläche wenigstens doppelt so gross ist, wie die Län-
ge der ersten Führungsfläche.
Dabei kann die Länge der ersten Führungsfläche zwi-
schen 5 - 20 mm betragen. Ebenso kann die Länge der
zweiten Führungsfläche zwischen 20 - 50 mm betragen
Mit diesem zusätzlichen Führungselement, welches
gleich ausgeführt sein kann, wie das Führungselement
hinter der Kämmgarnitur, wird der Faserbart schonend
in das Kämmsegment eingeführt, womit weniger Faser-
schädigung entsteht.
Es wird weiter vorgeschlagen, dass, beim zusätzlichen
Führungselement in Umfangsrichtung des Rundkam-
mes gesehen, an das Ende dessen zweiter Führungs-
fläche eine dritte Führungsfläche anschliesst, welche ei-
nen Winkel zwischen 90° - 120° mit der zweiten Füh-
rungsfläche einschliesst und das Ende der dritten Füh-
rungsfläche in Richtung der Rundkammwelle zeigt.
Zur Vermeidung von Abrisskanten für die Luftströmung
wird weiter vorgeschlagen, beim Übergang zwischen
den Führungsflächen des weiteren Führungselementes
ein Radius zwischen 5 - 15 mm vorzusehen.
Vorzugweise sind die Führungselemente aus Aluminium
oder aus einem Kunststoff hergestellt. Damit sind die
Verwendung von Faserverbundstoffen mit eingeschlos-
sen. Im Wesentlichen sollen die Führungselemente aus

Werkstoff mit einem niedrigen spezifischen Gewicht her-
gestellt sein, damit die auf den Rundkamm einwirkenden
Belastungen (z.B. Fliehkräfte) möglichst klein gehalten
werden können.
Die Befestigung der Führungselemente am Rundkamm
kann auf verschiedene Arten, wie zum Beispiel Ver-
schrauben, Kleben, Schweissen usw. erfolgen.
Um Ablagerungen von Fasern auf dem jeweiligen Füh-
rungselement zu vermeiden, wird vorgeschlagen, dass
die Führungsflächen des jeweiligen Führungselementes
eine Faserhaftfreie Oberfläche aufweisen. Es ist möglich
die Führungsflächen der Führungselemente mit Be-
schichtungen zu versehen. Damit können diese Flächen
auch widerstandsfähiger gegen einen Verschleiss aus-
gebildet sein.
Zur einfachen Herstellung wird vorgeschlagen, dass das
Führungselement einstückig mit dem Grundkörper ver-
bunden ist. Damit entfällt einerseits die Montage des
Führungselementes auf dem Rundkamm und anderer-
seits werden Übergangskanten vermieden, an welchen
sich Fasern absetzen können.
Weitere Vorteile der Erfindung werden anhand nachfol-
gender Ausführungsbeispielen näher beschrieben und
aufgezeigt.
Es zeigen:

Fig.1 eine schematische Seitenansicht eines Kämm-
kopfes einer Kämmmaschine mit einem Rund-
kamm bekannter Bauart.

Fig.2 eine schematische Seitenansicht eines Rund-
kammes mit erfindungsgemäss ausgebildeten
Führungselementen.

Fig.3 eine Seitenansicht X nach Fig.2

[0006] Figur 1 zeigt eine schematische Seitenansicht
eines Kämmkopfes K einer Kämmmaschine. Bei be-
kannten Kämmmaschinen sind z. B. acht solcher Kämm-
köpfe K nebeneinander angeordnet. Der Kämmkopf K,
von welchem nur ein Teil der Elemente dargestellt ist,
weist ein Zangenaggregat 1 auf, welches über die
Schwenkarme 9, 11 um die Achsen 10, 15 hin und her
schwenkbar im Rahmen der Kämmmaschine gelagert
ist. Die Achse 10, welche auch Zangenwelle genannt
wird, wird von einem nicht näher gezeigten Antrieb an-
getrieben, um dem Zangenaggregat 1 eine Hin- und Her
Bewegung zu verleihen. Die Achse 15 entspricht der
Rundkammwelle, auf welcher ein Rundkamm R drehfest
befestigt ist. Die Rundkammwelle 15 mit ihrer Mittelachse
A wird ebenfalls von einem nicht gezeigten Antrieb kon-
tinuierlich oder diskontinuierlich angetrieben. Der unter-
halb des Zangenaggregates 1 auf der Rundkammwelle
15 befestigte Rundkamm R besteht bei der gezeigten
bekannten Lösung aus zwei im Abstand zueinander fix
auf der Rundkammwelle 15 befestigten Naben N1, N2,
an dessen Aussenumfang einerseits ein Grundkörper 18
und andererseits ein Massenausgleichselement AG be-
festigt ist. Die Befestigung des Massenausgleichsele-
mentes (kurz Ausgleichselement genannt) erfolgt wie
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schematisch dargestellt über die Schrauben S, über wel-
che es an den Naben N1, N2 befestigt ist. Der Grund-
körper 18 ist ebenfalls über nicht gezeigte Mittel mit den
Naben N1, N2 fest verbunden. Oberhalb des Grundkör-
pers 18, welcher sich, wie das Ausgleichselement AG,
über die gesamte Breite B des Rundkammes R erstreckt,
ist eine Garnitur G befestigt. Die Garniturspitzen der Gar-
nitur G liegen in einem Hüllkreis HK. Der Umfangswinkel
der Kämmgarnitur G beträgt bei bekannten Kämmma-
schinen zwischen 90 und 130 Grad und wird auch als
"Kämmwinkel" bezeichnet. Zur Verringerung des Ab-
standes zwischen der unteren Zangenplatte 6 und dem
Rundkamm R in einer bestimmten Drehwinkelstellung
des Rundkammes, ist im Anschluss an den Grundkörper
18 ein Führungselement 7 angebracht, welches sich fast
über die gesamte Breite B (siehe Fig. 3) des Rundkam-
mes erstreckt. Das Führungselement 7 weist eine erste,
unmittelbar an den Grundkörper 18 anschliessende Füh-
rungsfläche f1 auf, welche im Abstand und etwa parallel
zum Hüllkreis HK verläuft. Unter einem stumpfen Winkel
α schliesst an die erste Führungsfläche f1 eine zweite
Führungsfläche f2 an. Ein solches Führungselement, wie
in Fig.1 gezeigt wird, ist z. B. aus der veröffentlichten CH-
654 599 zu entnehmen.
[0007] Das Zangenaggregat wird gebildet aus einem
Zangenrahmen 5, an welchem eine untere Zangenplatte
6 befestigt ist. Auf dem Zangenrahmen 5 ist um eine
Schwenkachse 4 und Schwenkarmen 3 eine obere Zan-
genplatte 2 schwenkbar gelagert. In der gezeigten Aus-
führungsform ist das Zangenaggregat 1 geschlossen,
wobei der aus der Klemmstelle des Zangenaggregates
herausragende Faserbart FB von der Garnitur G erfasst
und ausgekämmt wird. An den Schwenkarmen 3 greifen
nicht gezeigte Belastungsmittel (z. B. Federn) an, welche
einerseits die Schwenkbewegung der oberen Zangen-
platte 2 kontrollieren und andererseits eine notwendige
Klemmkraft in der Klemmstelle des Zangenaggregates
1 erzeugen. Ebenfalls im Zangenrahmen 5 ist oberhalb
der unteren Zangenplatte 6 eine Speisewalze 16 drehbar
gelagert, welche z. B. von einem nicht gezeigten Klin-
kenantrieb schrittweise angetrieben wird. Über diese
Speisewalze 16 wird eine dem Zangenaggregat 1 zuge-
führte Watte W (oder einzelne Faserbänder) der Klemm-
stelle des Zangenaggregates zugeführt. Nach erfolgtem
Auskämmvorgang des Faserbartes FB wird das Zange-
naggregat 1 in Richtung eines nachfolgenden Abreiss-
walzenpaare AW verschwenkt. Bei diesem Schwenkvor-
gang öffnet sich das Zangenaggregat und das ausge-
kämmte Ende der Watte W bzw. der Faserbart FB wird
auf das Ende E eines zuvor gebildeten Faservlieses V
aufgelegt und unter Einwirkung der Klemmstelle der Ab-
reisswalzen AW mit diesem verlötet und in Förderrich-
tung F abtransportiert.
[0008] Figur 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäss ausgebildeten Rundkammes R mit ei-
nem Führungselement 7a (bzw. 7b), wobei der hier ge-
zeigte Grundkörper 20 als Hohlprofil ausgebildet ist, wel-
ches eine halbkreisförmige Mulde 21 aufweist, die der

Rundkammwelle 15 gegenübersteht. In der Mulde 21 ist
eine nutförmige Vertiefung 24 angebracht, innerhalb wel-
cher sich ein Stützelement 13 befindet. Zwischen einer
Stützfläche des Stützelementes 13 und einer Grundflä-
che der Vertiefung 24 befindet sich ein austauschbares
Distanzelement D über welches der Hüllkreisradius HR
des Hüllkreises HK der Kämmgarnitur G gegenüber der
Achse der Rundkammwelle 15 eingestellt, bzw. verän-
dert werden kann. Man versucht den Abstand c (Fig.1)
so klein wie möglich einzustellen, um eine fast vollstän-
dige Auskämmung des aus der Zange herausragenden
Faserbartes FB zu erzielen.
Die Mulde 21, bzw. die Vertiefung 24 befindet sich an
einem inneren Abschnitt 22 des Grundkörpers 20, auf
welchem sich ein äusserer Abschnitt 23 über die Rippen
abstützt. Zwischen den Rippen und dem inneren und
äusseren Abschnitt 22, 23 werden Hohlräume gebildet.
Zur Befestigung des Grundkörpers 20 mit dem Stützele-
ment 13 und eines Ausgleichselementes AG1 auf der
Rundkammwelle 15 ist die Welle mit mehreren - über die
Breite B des Rundkammes R gesehen - Durchgangs-
bohrungen versehen, durch welche Schrauben S3 ra-
gen. Der Kopf der jeweiligen Schraube S3 liegt in einer
Vertiefung des Ausgleichselementes AG1 auf. Des Wei-
teren ist im Ausgleichselement AG1 eine Durchgangs-
bohrung vorgesehen, welche mit der Bohrung der Rund-
kammwelle 15 fluchtet. Ebenso das Stützelement 13, das
Distanzelement D und der Grundkörper 20 mit Durch-
gangsbohrungen versehen, die mit den Bohrungen der
Rundkammwelle 15 fluchten und durch welche die jewei-
lige Schraube S3 hindurchragt. Das Ende der jeweiligen
Schraube S3 weist ein Gewinde auf, welches die Boh-
rung des Grundkörpers 20 im Bereich eines Hohlraumes
überragt. Auf dem Gewinde ist eine Mutter angebracht.
Durch das Anziehen der Schrauben S3 und das Eindre-
hen in die Gewindebohrung der Mutter werden der
Grundkörper 20 mit dem Stützelement 13 und das Aus-
gleichselement AG1 gegeneinander gedrückt und auf
der Welle 15 fest geklemmt und fixiert. Weitere Details
dieser Befestigung sowie der Bauweise des Grundkör-
pers als Hohlprofil können z. B. aus der veröffentlichten
CH-707882 entnommen werden.
Wie weiter aus der Fig.2 zu entnehmen, ist - in Kämm-
richtung L gesehen - hinter einer Kämmgarnitur G und
im Anschluss an den äusseren Abschnitt 23 des Grund-
körpers 20 ein Führungselement 7a angebracht. Dabei
liegt das Führungselement 7a mit einer Grundfläche GF
auf einem nach innen ragenden Steg R6 des Grundkör-
pers 20 auf und wird mittel nicht näher gezeigten Befes-
tigungsmitteln in der gezeigten Stellung fixiert. Dabei
können Befestigungen mittels Schauben oder Nieten
zum Einsatz kommen. Ebenso kann das Führungsmittel
über Klebstoffe oder über Schweiss- und Lötverbindun-
gen mit dem Grundkörper verbunden werden. Es ist auch
möglich, das Führungselement einstückig mit dem
Grundkörper auszubilden. D. h., das Führungsmittel 7a
(bzw. 7b) wird gleichzeitig bei der Herstellung des Grund-
körpers 20 mit integriert.
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Das Führungsmittel 7a weist im vorliegenden Beispiel
eine erste Führungsfläche f1 auf, welche eine Länge l1
von 5 bis 20 mm aufweisen kann. Die Führungsfläche f1
verläuft dabei in einem annähernd parallelen Abstand e
von 4 bis 10 mm zum äusseren Hüllkreis HK der Kämm-
garnitur G. Unter einem stumpfen Winkel α zwischen
130° und 160° schliesst an die erste Führungsfläche f1
eine nachfolgende zweite Führungsfläche f2 an. Am
Übergang zwischen der ersten und zweiten Führungs-
fläche ist ein Radius r1 mit 5 bis 15 mm vorgesehen.
Damit wird ein sanfter Übergang erzeugt und eine Ab-
risskante vermieden, welche unter Umständen zu Luft-
venivirbelungen führen kann. Das Ende H der zweiten
Führungsfläche weist einen radialen Abstand M zum
Hüllkreis HK zwischen 8 und 18 mm auf. Damit wird si-
chergestellt, dass auch über den hinteren Bereich des
Führungselementes 7a noch eine ausreichende Veren-
gung des Luftdurchlasses unterhalb der unteren Zangen-
platte vorhanden ist um die Luftströmungen zu kontrol-
lieren, wobei eine Kollision des Führungselementes mit
der unteren Zangenplatte ausgeschlossen wird.
Im Anschluss an die zweite Führungsfläche f2 ist eine
dritte Führungsfläche f3 vorgesehen, welche einen Win-
kel β zwischen 90° und 120° mit der zweiten Führungs-
fläche f2 einnimmt. Die dritte Führungsfläche f3 mündet
in die Grundfläche GF des Führungselementes 7a. Aus
den zuvor beschriebenen Gründen ist beim Übergang
von der zweiten Führungsfläche f2 zur dritten Führungs-
fläche f3 ein Radius r2 von 5 bis 15 mm vorgesehen. Wie
aus der schematischen Ansicht X nach Fig.2 aus der
Fig.3 zu entnehmen, erstreckt sich die Längsrichtung LR
des Führungselementes 7a (7b) über die Breite B des
Rundkammes R und weist dabei eine Breite b auf, welche
der Breite b des Kämmsegmentes G entspricht. Die An-
bringung des vorgeschlagenen Führungselementes 7b
ermöglicht, dass unkontrollierte Luftströmungen in dem
Bereich vermieden werden, in welchem die Lötung er-
folgt. Insbesondere wird damit vermieden, dass sich das
Ende des zurückbeförderten Faservlieses bereits schon
vor dem Lötvorgang von der Umfangsfläche der unteren
Abreisswalze abheben kann.
In strichpunktierter Darstellung wird eine mögliche An-
bringung eines weiteren Führungselementes 7b gezeigt,
welches in Kämmrichtung L gesehen, vor der Kämmgar-
nitur G, bzw. vor dem äusseren Abschnitt 23 des Grund-
körpers 20 angebracht ist. Das Führungselement 7b ent-
spricht in seiner äusseren Form dem bereits beschrie-
benen Führungselement 7a und ist spiegelbildlich auf
der gegenüberliegenden Seite auf einem Steg R1 des
Grundkörpers 20 befestigt. Das Führungselement 7b
weisst ebenfalls drei Führungsflächen F1’ bis f3’ auf, wel-
che mit den bereits beschriebenen Winkeln α und β zu-
einander verlaufen. Die Länge l1’ der ersten Führungs-
fläche f1’ kann ebenfalls zwischen 5 und 20 mm liegen,
während sich die Länge l2’ der zweiten Führungsfläche
f2 über 20 bis 50 mm erstrecken kann. Bei den Übergän-
gen zwischen den Führungsflächen f1’-f3’ sind ebenfalls
aus den bereits beschriebenen Gründen Radien r1, bzw.

r2 vorgesehen.
Der Abstand e’ zwischen dem Hüllkreis HK und der ers-
ten Führungsfläche f1’ beträgt zwischen 4 und 10 mm,
während der radiale Abstand M zwischen dem Ende H’
der zweiten Führungsfläche f2’ und dem Hüllkreis HK
zwischen 8 und 18 mm beträgt.
Die Befestigung des Führungselementes 7b am Grund-
körper 20 kann entsprechend der bereits beschriebenen
Befestigung des Führungselementes 7a erfolgen.
Durch das zusätzlich angebrachte zweite Führungsele-
ment 7b mit den entsprechend angeordneten Führungs-
flächen f2’und f1’ wird das Ende des Faserbartes FB be-
reits für den Eintritt in das Kämmsegment G ausgerichtet
und vorbereitet, so dass ein abruptes Auslenken des Fa-
serbartes beim Eintritt in die Kämmgarnitur vermieden
wird. Damit können Faserschädigungen vermieden wer-
den. Ebenso hat der Einsatz des zusätzlichen Führungs-
elementes auch vorteilhafte Auswirkungen im Hinblick
auf eine kontrollierte Luftströmung im Bereich zwischen
der Zange und den Abreisswalzen AW.

Patentansprüche

1. Rundkamm (R) für eine Kämmmaschine mit einem
Grundkörper (18, 20), welcher drehfest auf einer
Rundkammwelle (15) befestigt ist und auf seinem
Aussenumfang wenigstens eine Kämmgarnitur (G)
trägt, deren Garniturspitzen einen äusseren Hüll-
kreis (HK) bilden und in Kämmrichtung (L) der
Kämmgarnitur gesehen, im Anschluss an den, die
Kämmgarnitur (G) tragenden Grundkörper ein, am
Rundkamm befestigtes Führungselement (7, 7a)
vorgesehen ist, welches wenigstens zwei, aneinan-
der angrenzende Führungsflächen (f1-f3) aufweist,
wobei die, an den Grundkörper (18, 20) anschlies-
sende erste Führungsfläche (f1) innerhalb des Hüll-
kreises (HK) und mit einem, im Wesentlichen gleich-
bleibenden radialen Abstand (e) zum Hüllkreis an-
geordnet ist und die angrenzende zweite Führungs-
fläche (f2) einen stumpfen Winkel (α) mit der ersten
Führungsfläche (f1) einnimmt, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass der radiale Abstand (e) der ersten Führungs-
fläche (f1) des Führungselementes (7a) zum Hüll-
kreis (HK) zwischen 4 - 10 mm beträgt und die zweite
Führungsfläche (f2) einen Winkel (α) zwischen 130°
- 170° mit der ersten Führungsfläche (f1) einnimmt,
wobei das - in Kämmrichtung (L) der Kämmgarnitur
(G) gesehen - hintere Ende (H) der der zweiten Füh-
rungsfläche (f2) einen radialen Abstand (M) zwi-
schen 8 - 18 mm zum Hüllkreis (HK) der Kämmgar-
nitur aufweist und in Umfangsrichtung des Rund-
kammes (R) gesehen, die Länge (12) der zweiten
Führungsfläche (f2) wenigstens doppelt so gross ist,
wie die Länge (l1) der ersten Führungsfläche (f1).

2. Rundkamm nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass die erste Führungsfläche (f1) eine
Länge (l1) zwischen 5 - 20 mm aufweist.

3. Rundkamm nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
te Führungsfläche (f2) eine Länge (l1) zwischen 20
- 50 mm aufweist.

4. Rundkamm nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
der ersten und zweiten Führungsfläche (f1, f2) ein
Radius (r1) zwischen 5 - 15 mm vorgesehen ist.

5. Rundkamm nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, in Um-
fangsrichtung des Rundkammes (R) gesehen, an
das Ende (H) der zweiten Führungsfläche (f2) eine
dritte Führungsfläche (f3) anschliesst, welche einen
Winkel (β) zwischen 90° - 120° mit der zweiten Füh-
rungsfläche (f2) einschliesst und das Ende der drit-
ten Führungsfläche (f3) in Richtung der Rundkamm-
welle (15) zeigt.

6. Rundkamm nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen der zweiten und dritten
Führungsfläche (f2, f3) ein Radius (r2) zwischen 5 -
15 mm vorgesehen ist.

7. Rundkamm nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass - in
Kämmrichtung (L) gesehen - unmittelbar vor dem,
die Kämmgarnitur (G) tragenden Grundkörper (20)
ein weiteres Führungselement (7b) angebracht ist,
welches wenigstens zwei, aneinander angrenzende
Führungsflächen (f1’-f3’) aufweist, wobei die, an den
Grundkörper anschliessende erste Führungsfläche
(f1’) innerhalb des Hüllkreises (HK) und mit einem,
im Wesentlichen gleichbleibenden Abstand (e’) zwi-
schen 4 - 10 mm zum Hüllkreis (HK) angeordnet ist
und die angrenzende zweite Führungsfläche (f2’) ei-
nen stumpfen Winkel (α) zwischen 130° - 170° mit
der ersten Führungsfläche (f1’) einnimmt, wobei das
- in Kämmrichtung (L) der Kämmgarnitur (G) gese-
hen - vordere Ende (H’) der der zweiten Führungs-
fläche (f2’) einen radialen Abstand (M) zwischen 8 -
18 mm zum Hüllkreis (HK) der Kämmgarnitur auf-
weist und in Umfangsrichtung des Rundkammes (R)
gesehen, die Länge (l2’) der zweiten Führungsfläche
(f2’) wenigstens doppelt so gross ist, wie die Länge
(l1’) der ersten Führungsfläche (f1’).

8. Rundkamm nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dadurch gekennzeichnet, dass, das
weitere Führungselement (7b), in Umfangsrichtung
des Rundkammes (R) gesehen, eine dritte Füh-
rungsfläche (f3’) aufweist, welche an das Ende (H’)
der zweiten Führungsfläche (f2’) anschliesst und ei-
nen Winkel (β) zwischen 90° - 120° mit der zweiten

Führungsfläche (f2’) einschliesst, wobei das Ende
der dritten Führungsfläche (f3’) in Richtung der
Rundkammwelle (15) zeigt.

9. Rundkamm nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Übergang zwischen den Füh-
rungsflächen (f1’,f2’,f3’) des weiteren Führungsele-
mentes (7b) ein Radius (r1, r2) zwischen 5 - 15 mm
vorgesehen ist.

10. Rundkamm nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das je-
weilige Führungselement (7a, 7b) aus Aluminium
oder einem Kunststoff besteht.

11. Rundkamm nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsflächen (f1-f3; f1’-f3’) des jeweiligen Führungs-
elementes (7a, 7b) eine Faserhaftfreie Oberfläche
aufweisen.

12. Rundkamm nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das je-
weilige Führungselement (7a, 7b) einstückig mit
dem Grundkörper (20) verbunden ist.
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